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BVerfGE 2, 121ff 10.02.1953 – 1 BvR 787/52 I. Senat

BVerfGE 2, 121 - ZITIERGEBOT
Nr. 9

Die Vorschrift des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG - das Grundrecht muß im Fall der 
Einschränkung unter Angabe des Artikels genannt werden - bezieht sich nur auf 
künftige Rechtssetzung.

Seite 122

 Allerdings ist in § 81 StPO das Grundrecht der persönlichen Freiheit - Art. 2 GG - nicht 
ausdrücklich bezeichnet, während nach Art. 19 Abs. 1 Satz 2 ein Grundrecht, wenn es durch 
Gesetz eingeschränkt wird, unter Angabe des Artikels genannt werden muß. Dieses formelle 
Erfordernis des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG, auf das sich die Beschwerdeführerin beruft, hat 
jedoch nach Sinn und Zweck der Bestimmung nur für die künftige Gesetzgebung Geltung 
(vgl.

Seite 123

hierzu Bonner Kommentar zum GG, 1950, Anm. II 1 f ß zu Art. 19). 
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BVerfGE 5, 13ff 25.05.1956 – 1 BvR 190/55 I. Senat

BVerfGE 5, 13 - BLUTGRUPPENUNTERSUCHUNG
Nr. 4

Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG findet keine Anwendung auf solche, nach Inkrafttreten des 
Grundgesetzes erlassenen Gesetze, die lediglich bereits geltende 
Grundrechtsbeschränkungen unverändert oder mit geringen Abweichungen 
wiederholen.

Seite 15

 Eine Verletzung des Grundrechts könnte schließlich auch dann vorliegen, wenn das den 
Eingriff zulassende Gesetz selbst nichtig wäre. Als Grund für die Nichtigkeit könnte in 
Betracht kommen,

Seite 16

daß ein Gesetz, welches ein Grundrecht einschränkt, nach Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG dieses 
Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen muß. § 372 a ZPO ist durch das Gesetz zur 
Wiederherstellung der Rechtseinheit auf dem Gebiete der Gerichtsverfassung, der 
bürgerlichen Rechtspflege, des Strafverfahrens und des Kostenrechts vom 12. September 
1950 in die Zivilprozeßordnung eingefügt worden; dieses Gesetz enthält den in Art. 19 Abs. 1 
Satz 2 GG geforderten Hinweis nicht.

Das Fehlen eines solchen Hinweises kann jedoch nicht zur Nichtigkeit des § 372 a ZPO 
führen. Wie der Senat bereits früher (BVerfGE 2, 121) ausgesprochen hat, bezieht sich Art. 19 
Abs. 1 Satz 2 GG nur auf künftige Rechtsetzung; auf vorkonstitutionelle Gesetze ist diese 
Bestimmung nicht anwendbar. Ebensowenig bedarf es aber ihrer Anwendung auf solche nach 
Inkrafttreten des Grundgesetzes erlassenen Gesetze, die lediglich bereits geltende 
Grundrechtsbeschränkungen unverändert oder mit geringen Abweichungen wiederholen. Art. 
19 Abs. 1 Satz 2 GG soll lediglich verhindern, daß neue, dem bisherigen Recht fremde 
Möglichkeiten des Eingriffs in Grundrechte geschaffen werden, ohne daß der Gesetzgeber 
sich darüber Rechenschaft legt und dies ausdrücklich zu erkennen gibt.
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BVerfGE 5, 77ff
13.06.1956 – 1 BvR 315, 309 und 
286/53 

I. Senat

BVerfGE 5, 77 - PARTEIFREIE WÄHLERGRUPPEN

Seite 78

2. Die Beschwerdeführer rügen, daß durch die §§ 9 Abs. 1, 2, 4 und 5; 10; 25 Abs. 2; 26 Abs. 
2 und 34 Abs. 1 und 4 BWG sowie § 29 BWO das Grundgesetz in den Art. 3 Abs. 1 und 3, 9, 
19, 20 und 38 verletzt werde. Sie machen geltend:

a) Die beanstandeten Bestimmungen des Bundeswahlgesetzes und der Bundeswahlordnung 
schränkten die genannten Grundrechte in unzulässiger Weise ein und verletzten damit 
zugleich

Seite 79

Art. 19 GG. Die eingeschränkten Grundrechte seien entgegen Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG im 
Bundeswahlgesetz nicht ausdrücklich unter Angabe des Artikels genannt. 

Seite 84

e) Da ein Verstoß gegen Grundrechte nicht festgestellt werden konnte, kann eine Verletzung 
des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG nicht in Betracht kommen.
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BVerfGE 6, 32ff 16.01.1957 – 1 BvR 253/56 I. Senat

BVerfGE 6, 32f - ELFES
Seite 35

Näher liegt die Annahme, daß er die Ausreisefreiheit in Art. 11 Abs. 1 GG nicht garantieren 
wollte. Davon ist auch der Gesetzgeber des Paßgesetzes offensichtlich ausgegangen; denn er 
hat weder die Paßversagungsgründe inhaltlich auf Art. 11 Abs. 2 GG abgestimmt noch im 
Hinblick auf Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG erwogen, im Paßgesetz das Grundrecht der 
Freizügigkeit als eingeschränktes Grundrecht zu nennen. Auch bei den wiederholten 
Aussprachen über die Lockerung oder Aufhebung des Paßzwanges, die im Bundestag aus 
Anlaß entsprechender Empfehlungen des Europarates stattgefunden haben (BT II/1953, 18. 
und 137. Sitzung, StenBer. S. 659 f., 7112 f., 7115 f.; BT II/1953 Drucks. 198, 499, 2011, 
2044, 2516) ist von keiner Seite ein Zusammenhang dieser Frage mit dem Grundrecht der 
Freizügigkeit hergestellt worden.
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BVerfGE 7, 175ff 13.11.1957 – 1 BvR 78/56 I. Senat

BVerfGE 7, 175 - Normenkontrolle III
1. Die antragstellenden Unternehmen haben zusammen mit anderen Beschwerdeführern 
Verfassungsbeschwerde gegen § 11 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b des Beförderungsteuergesetzes in 
der

Seite 176

Fassung vom 13. Juni 1955 - BefStG 1955 - (BGBl. I S. 366) erhoben. 

Die Antragsteller sind Firmen verschiedener Wirtschaftszweige, die Werkfernverkehr 
betreiben. Sie rügen, daß die zur Nachprüfung gestellte Vorschrift ihre Grundrechte aus Art. 3 
Abs. 1, Art. 12 Abs. 1 (evtl. Art. 2 Abs. 1) und Art. 14 GG verletze und außerdem gegen Art. 
19 Abs. 1 Satz 2 GG verstoße. 

HINWEIS: Keine Entscheidung zu Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG!
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BVerfGE 8, 274ff
12.11.1958 – 2 BvL 4, 26, 40/56, 1, 
7/57 

II. Senat

BVerfGE 8, 274 - PREISGESETZ
Das Landgericht ist der Auffassung, § 2 Abs. 1 Preisgesetz verstoße gegen Art. 80 Abs. 1 GG; 
die Ermächtigung sei nach Inhalt, Zweck und Ausmaß nicht hinreichend bestimmt. Das 
Preisgesetz verletze auch die durch Art. 2 Abs. 1 GG gewährleistete Vertragsfreiheit. 
Einwirkungen auf Verträge seien nur auf Grund eines vom Bundestag beschlossenen 
Gesetzes, nicht jedoch auf Grund von Verordnungen der Exekutive zulässig. Das Gesetz 
verstoße ferner gegen Art. 19 GG. 

Seite 285

ermögliche, die Preisfreiheit völlig oder jedenfalls in solchem Maße zu beseitigen, daß sie in 
ihrem Kern verletzt werde. Gegen Art. 19 Abs. 2 GG verstoße ein Gesetz nicht nur, wenn es 
selbst und unmittelbar das Grundrecht in einer dessen Wesen antastenden Weise einschränke, 
sondern auch dann, wenn es die Exekutive zu solchen Einschränkungen ermächtige. 

Seite 287

2. Der Bundesminister für Wirtschaft, der sich namens der Bundesregierung geäußert hat, ist 
der Meinung, § 2 Preisgesetz sei mit dem Grundgesetz vereinbar. 

Seite 288

Art. 2 Abs. 1 GG und Art. 19 Abs. 1 Satz 1 und 2 GG seien nicht verletzt. Enthielte die VO 
PR 32/51 i. d. F. der VO PR 32/53 eine unzulässige Sonderbehandlung der öffentlichen 
Bauwirtschaft, so könnte das allenfalls im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz zu Zweifeln 
an der Gültigkeit der Verordnungen, nicht aber zu Zweifeln an der Rechtsgültigkeit der 
Ermächtigung wegen Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG führen. Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG sei nur als 
Ordnungsvorschrift zu verstehen.

Seite 329

Ihrer Gültigkeit stehen auch Art. 19 Abs. 1 Satz 1 und 2 GG nicht entgegen, sofern diese 
Bestimmungen auf die Beschränkung der freien Entfaltung der Persönlichkeit durch die 
verfassungsmäßige Ordnung anwendbar sein sollten, was offenbleiben kann. 
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BVerfGE 10, 89ff 29.07.1959 – 1 BvR 394/58 I. Senat

BVerfGE 10, 89 - (Großer) ERFTVERBAND

Seite 99

Der Angriff ist freilich nicht schon deshalb begründet, weil das Gesetz Art. 2 Abs. 1 GG nicht 
als eingeschränktes Grundrecht aufführt. Denn Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG bezieht sich nicht auf 
die allgemeine Handlungsfreiheit; sie ist von vornherein nur unter dem Vorbehalt der 
verfassungsmäßigen Ordnung gewährleistet (vgl. BVerfGE 6, 32 [37]).

Zitiert: BVerfGE 6, 32 [37]
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BVerfGE 15, 126ff 14.11.1962 – 1 BvR 987/58 I. Senat

BVerfGE 15, 126 - STAATSBANKROTT

Seite 129

2. Die Verfassungsbeschwerde ist am 24. Dezember 1958 eingegangen; sie richtet sich gegen 
das AKG und beantragt in erster Linie, den § 1 dieses Gesetzes für nichtig zu erklären.

a) Schon das Gesetz zur Einfügung eines Artikels 135a in das Grundgesetz - die 
Rechtsgrundlage des AKG - sei nichtig. Es verletze Art. 79 Abs. 3 GG, weil es die in Art. 1 
und 20 GG niedergelegten Grundsätze, insbesondere das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, nicht 
beachte. Es verstoße ferner gegen Art. 19 Abs. 1 und 2 GG, weil es Grundrechte im 
Wesensgehalt antaste, ein Einzelfallgesetz sei und die von ihm eingeschränkten Grundrechte 
nicht ausdrücklich nenne.

Seite 144

Art. 135 a GG spricht insoweit nur das aus, was sich durch Auslegung als der Sinn der 
Aufgabe schon aus Art. 134 GG ergibt; er ist auch insoweit nur Legalinterpretation. Die 
speziell gegen ihn vorgetragenen Bedenken aus Art. 79 Abs. 3 GG entfallen damit, ebenso die 
Bedenken der Beschwerdeführerin dagegen, daß bei

Seite 145

der Verfassungsergänzung dem formellen Erfordernis des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG nicht 
genügt sei.

BVerfGE – Zitiergebot – Seite 10/47



BVerfGE 15, 288ff 19.02.1963 – 1 BvR 610/62 I. Senat

BVerfGE 15, 288
Seite 293

Ausdrückliche gesetzliche Grundlage hierfür ist § 116 Abs. 2 StPO. Diese Bestimmung 
enthält als allgemeines Gesetz eine "Schranke" der Informationsfreiheit gemäß Art. 5 Abs. 2 
GG (BVerfGE 7, 198 [207-209]). Sie verletzt nicht - wie der Beschwerdeführer meint - 
Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG, da dieser jedenfalls nicht für Gesetze gilt, die zwar nach 
Inkrafttreten des Grundgesetzes erlassen sind, jedoch lediglich ältere 
Grundrechtsbeschränkungen unverändert oder mit geringen Abweichungen 
wiederholen (BVerfGE 2, 121 [122]; 5, 13 [16]). Die frühere Fassung des damaligen § 116 
Abs. 1 StPO sah entsprechende, evtl. noch weitergehende Beschränkungen vor. Es kann 
deshalb offenbleiben, ob Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG, der von "Einschränkungen" spricht, 
überhaupt für eine "Schranke" im Sinne des Art. 5 Abs. 2 GG in Betracht kommt. 

Zitiert: BVerfGE 2, 121 [122]; 5, 13 [16]
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BVerfGE 16, 194ff 10.06.1963 – 1 BvR 790/58 I. Senat

BVerfGE 16, 194 - LIQUORENTNAHME

Seite 199

2. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit kann auf Grund eines einfachen Gesetzes 
eingeschränkt werden (Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG). Als formelles Gesetz genügt § 81a StPO 
dieser Forderung.

a) Das Gesetz zur Wiederherstellung der Rechtseinheit auf dem Gebiete der 
Gerichtsverfassung, der bürgerlichen Rechtspflege, des Strafverfahrens und des Kostenrechts 
vom 12. September 1950 (BGBl. S. 455), das dem § 81a StPO die jetzt geltende Fassung 
gegeben hat, nennt das Grundrecht des Art. 2 Abs. 2 GG nicht als eingeschränkt. Dies berührt 
aber die Verfassungsmäßigkeit der Bestimmung nicht. Die den Strafverfolgungsbehörden 
darin gegebenen Befugnisse waren bereits in Art. 2 Nr. 4 des Ausführungsgesetzes zu dem 
Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und 
Besserung vom 24. November 1933 (RGBl. I S. 1000) enthalten; das 
Vereinheitlichungsgesetz hat sie neu gefaßt, aber

Seite 200

nicht verschärft. Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG trifft diesen Fall nicht (BVerfGE 5, 13 [15ff.]).

Zitiert: BVerfGE 5, 13 [15ff.]
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BVerfGE 17, 67ff
24.07.1963 – 1 BvR 425, 786, 
787/58 

I. Senat

BVerfGE 17, 67 - INVESTITIONSHILFEGESETZ
Die Beschwerdeführer sind der Auffassung, daß schon die Einfügung des Artikels 135 a in das 
Grundgesetz sie unmittelbar in ihren Grundrechten berühre. Diese Ergänzung des 
Grundgesetzes schmälere unmittelbar den Grundrechtskreis des einzelnen, weil dieser 
Schutzwall gegen eine beliebige Regelung der Ansprüche der Beschwerdeführer schon damit 
niedergerissen werde. Die Ergänzung des Grundgesetzes sei aber auch objektiv 
verfassungswidrig, weil dabei die Bestimmung des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG nicht 
beachtet worden sei; es müsse mindestens der Schein einer gültigen 
Verfassungsänderung, der die Beschwerdeführer belaste, beseitigt werden.

HINWEIS: Keine Entscheidung zu Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG!

BVerfGE – Zitiergebot – Seite 13/47



BVerfGE 19, 150ff 3.11.1965 – 1 BvR 62/61 I. Senat

BVerfGE 19, 150 - Allgemeines Kriegsfolgengesetz

Seite 155

Die Verfassungsänderung sei auch nicht wirksam vorgenommen. Die Vorschrift des Art. 19 
Abs. 1 Satz 2 GG müsse erst recht gelten, wenn ein Grundrecht durch eine 
Verfassungsänderung in vollem Umfang aufgehoben werde. Art. 14 GG sei aber weder im 
Gesetz zur Einfügung eines Artikels 135 a in das Grundgesetz noch im AKG erwähnt.

HINWEIS: Keine Entscheidung zu Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG!
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BVerfGE 21, 92ff 12.01.1967 – 1 BvR 168/64 I. Senat

BVerfGE 21, 92
Der Beschwerdeführer rügt Verletzung von Art. 2 Abs. 1 und Art, 19 Abs. 1 und 2 GG.

Die Verfassungsbeschwerde ist unbegründet.

Das Bundesverfassungsgericht hat im Beschluß vom 12. Januar 1967 - 1 BvR 169/631 - 
eingehend dargelegt, daß § 9 Abs. 1

Seite 93

Nr. 1 GrdstVG mit der Verfassung in Einklang steht. Art. 19 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 GG 
sind nicht verletzt. § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrdstVG schränkt nicht die Eigentumsgarantie des Art. 
14 GG ein, sondern enthält eine Inhaltsbestimmung des Eigentums im Sinne des Art. 14 Abs. 
1 Satz 2 GG; das Zitiergebot greift daher nicht ein. Das Eigentum wird durch die 
Beschränkung der Verfügungsmacht auch nicht in seinem Wesensgehalt angetastet.

(gez.) Dr. Müller Dr. Berger Dr. Scholtissek

Der Richter Dr. Stein ist erkrankt. Dr. Müller

Ritterspach Dr. Haager

Rupp-v. Brünneck Dr. Böhmer

1 Abgedruckt als Nr. 9 S. 73.
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BVerfGE 21, 271ff 4.04.1967 – 1 BvR 414/64 I. Senat

BVerfGE 21, 271 - Südkurier

Seite 275

Das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt stelle eine Zensur dar; diese sei uneingeschränkt und selbst 
beim etwaigen Vorliegen eines allgemeinen Gesetzes verboten. Dem Bund fehle nach Art. 74 
Nr. 12 GG die Gesetzgebungskompetenz für das Verbot. Hilfsweise habe die Verletzung des 
Zitiergebots aus Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG die Nichtigkeit der Gesetzesbestimmung zur 
Folge. 

(gez.) Dr. Müller Dr. Berger Dr. Scholtissek

Dr. Stein Ritterspach Dr. Haager

Rupp-v. Brünneck Dr. Böhmer

HINWEIS: Keine Entscheidung zu Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG!

BVerfGE – Zitiergebot – Seite 16/47



BVerfGE 24, 367ff
18.12.1968 – 1 BvR 638, 673/64 und 
200, 238, 249/65 

I. Senat

BVerfGE 24, 367 - Hamburgisches Deichordnungsgesetz
4. Enteignungsgesetze (Art. 14 Abs. 3 GG) schränken das Grundrecht des Eigentums 
nicht im Sinne des Art. 19 Abs. 1 GG ein.

Seite 395

Soweit in der Rechtsumwandlung eine Enteignung liegt, wird sie unmittelbar durch das 
Gesetz vollzogen. Die Rügen der Beschwerdeführer, es handle sich hierbei um ein nach 
Art. 19 Abs. 1

Seite 396

Satz 1 GG unzulässiges Einzelfallgesetz und das Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG 
sei verletzt, sind nicht begründet.

1. Das Verhältnis des Art. 19 Abs. 1 GG zu der nach Art. 14 Abs. 3 GG zugelassenen 
Legalenteignung ist aus dem Zusammenhang der einzelnen Rechtssätze des Art. 14 GG unter 
Berücksichtigung des besonderen Schutzcharakters des Art. 19 Abs. 1 GG zu bestimmen.

a) Art. 19 Abs. 1 GG dient der Sicherung derjenigen Grundrechte, die auf Grund eines 
speziellen im Grundgesetz enthaltenen Vorbehalts durch Gesetz oder auf Grund eines 
Gesetzes eingeschränkt werden können. Soweit ein solcher Vorbehalt besteht, darf das Gesetz 
nicht nur für den Einzelfall gelten. Art. 14 GG enthält einen solchen Vorbehalt zur 
Einschränkung der Eigentumsgarantie nicht.

Seite 397

Die Verfassung hat die Entscheidung dieser Konfliktsituation nicht dem Gesetzgeber 
überlassen, sondern selbst getroffen. Berücksichtigt man diese Zusammenhänge, so enthält 
Art. 14 Abs. 3 Satz 2 GG, der eine Enteignung "nur durch Gesetz oder auf Grund eines 
Gesetzes" zuläßt, keinen Vorbehalt für den Gesetzgeber zur Einschränkung des Grundrechts, 
wie er in Art. 19 Abs. 1 GG vorausgesetzt ist.
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c) Wenn hiernach Art. 19 Abs. 1 GG bei Enteignungsgesetzen nicht eingreift, entfällt auch das 
Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG.

(gez.) Dr. Müller Dr. Stein Ritterspach

Dr. Haager Rupp-v. Brünneck Dr. Böhmer

Dr. Brox Dr. Zeidler
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BVerfGE 28, 36ff 18.02.1970 – 2 BvR 531/68 II. Senat

BVerfGE 28, 36 - ZITIERGEBOT
1. Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG gilt nur für Gesetze, die darauf abzielen, ein Grundrecht 
über die in ihm selbst angelegten Grenzen hinaus einzuschränken.

Seite 43

Der Bundesminister der Verteidigung, der sich für die Bundesregierung geäußert hat, hält die 
Verfassungsbeschwerde für zulässig, aber unbegründet. Er führt aus:

Das Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG müsse nur bei Einschränkungen nach Art. 
17 a Abs. 1 GG beachtet werden.
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2. Durch § 10 Abs. 6 SG ist das Grundrecht der Meinungsfreiheit nicht eingeschränkt worden. 
Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG greift deshalb für § 10 Abs. 6 SG nicht ein.

a) Das Zitiergebot von Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG wendet sich an den nachkonstitutionellen 
Gesetzgeber, der neue Grundrechtseinschränkungen vornimmt (BVerfGE 2, 121 [122f.]; 5,13 
[16]; 15, 288 [293]). Es soll ihn veranlassen, solche Eingriffe im Gesetzeswortlaut 
auszuweisen. Als Formvorschrift bedarf die Norm enger Auslegung, wenn sie nicht zu einer 
leeren Förmlichkeit erstarren und den die verfassungsmäßige Ordnung konkretisierenden 
Gesetzgeber in seiner Arbeit unnötig behindern soll. Das Bundesverfassungsgericht hat 
deshalb entschieden, daß sich Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG weder auf die allgemeine 
Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) bezieht, die von vornherein nur unter dem Vorbehalt der 
verfassungsmäßigen Ordnung gewährleistet ist (BVerfGE 10, 89 [99]), noch für Regelungen 
gilt, die das Grundrecht der Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) konkretisieren (BVerfGE 13, 
97 [122]). Die Vorschrift des Art. 19 Abs. 1 Satz2 GG gilt also nur für Gesetze, die darauf 
abzielen, ein Grundrecht über die in ihm selbst angelegten Grenzen (vgl. BVerfGE 7, 377 
[404]) hinaus einzuschränken.

(gez.) Seuffert Dr. Leibholz Geller

Dr. v. Schlabrendorff Dr. Rupp Dr. Geiger

Dr. Kutscher Dr. Rinck

Zitiert: BVerfGE 2, 121 [122f.]; 5,13 [16]; 15, 288 [293]; 10, 89 [99]; 13, 97 
[122]; 7, 377 [404]
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BVerfGE 28, 55ff 18.02.1970 – 2 BvR 746/68 II. Senat

BVerfGE 28, 55 - Leserbrief

Seite 60

Mit der am 22. Dezember 1968 eingegangenen Verfassungsbeschwerde wendet sich der 
Beschwerdeführer gegen den ihm am 23. November 1968 in vollständiger Form zugestellten 
Beschluß des Truppendienstgerichts vom 5. November 1968. Er rügt eine Verletzung von Art. 
5, 17 a, 19 Abs. 1 Satz 2 und 103 Abs. 1 GG und führt aus:

Das Soldatengesetz stütze sich, soweit es die Meinungsfreiheit beschränke, nicht auf den 
allgemeinen Gesetzesvorbehalt in Art. 5 Abs. 2 GG, sondern auf die Ermächtigung des Art. 17 
a Abs. 1 GG. Ein derartiges Gesetz müsse den Anforderungen, die Art. 19 Abs. 1 Satz 2 
GG stelle, genügen. Das Grundrecht der Meinungsfreiheit sei jedoch im Soldatengesetz 
nicht als eingeschränkt genannt. § 17 Abs. 1 SG, auf den die Verurteilung des 
Beschwerdeführers gestützt sei, genüge deshalb den Anforderungen von Art. 19 Abs. 1 
Satz 2 GG nicht.
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Der Bundesminister der Verteidigung, der für die Bundesregierung Stellung genommen hat, 
hält die Verfassungsbeschwerde für zulässig, aber unbegründet.
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Das Truppendienstgericht hat geprüft, ob der Beschwerdeführer gegen seine in § 17 Abs. 1 
SG normierte Pflicht verstoßen hat, Disziplin zu wahren und die dienstliche Stellung der 
Vorgesetzten in seiner Person auch außerhalb des Dienstes zu achten. § 17 Abs. 1 SG verstößt 
nicht gegen Art. 5 Abs. 1, 17a Abs. 1, 19 Abs. 1 Satz 2 GG. Denn Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG 
gilt nur für Gesetze, die darauf abzielen, ein Grundrecht über die in ihm selbst angelegten 
Grenzen hinaus einzuschränken (vgl. BVerfG, Beschluß vom 18. Februar 1970 - 2 BvR 
531/68 - B I 2 a) S. 13 f.)1.

1 Abgedruckt als Nr. 5 S. 36, 46 f.
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 Für solche Regelungen, die die verfassungsmäßige Ordnung nur konkretisieren, gilt 
Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG nicht (BVerfG, Beschluß vom 18. Februar 1970 - 2 BvR 531/68 
- B I 2 a) S. 13 f.)1. 

(gez.) Herr Seuffert ist infolge Krankheit an der Unterschrift verhindert. Dr. Leibholz

Dr. Leibholz Geller, Dr. v. Schlabrendorff Dr. Rupp Dr. Geiger

Dr. Kutscher Dr. Rinck

Zitiert: BVerfGE 28, 36
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BVerfGE 28, 282ff 26.05.1970 – 1 BvR 657/68 I. Senat

BVerfGE 28, 282 - Solidaritätsadresse
Das Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG gilt nicht für die §§ 14 Abs. 1 und 15 Abs. 1 
des Soldatengesetzes.
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Die Disziplinarbestrafung wegen des Anschlags am Informationsbrett und wegen der Eingabe 
an den Soldatensender verletzen nach Ansicht des Beschwerdeführers Art. 5 Abs. 1 GG. Die 
Bestimmungen der §§ 14 und 15 Abs. 1 SG, auf die die Bestrafung sich stütze, seien 
unwirksam, weil sie entgegen Art. 19 Abs. 1
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Satz 2 GG das von ihnen eingeschränkte Grundrecht (Art. 5 GG) nicht angäben. 

Seite 289

1. Die §§ 14 Abs. 1 und 15 Abs. 1 SG, auf die die Disziplinarbestrafung u. a. gestützt ist, die 
den Art. 5 GG als eingeschränktes Grundrecht nicht nennen und die der Beschwerdeführer 
deshalb für verfassungswidrig hält, verletzen nicht das Zitiergebot (Art. 19 Abs. 1 Satz 2 
GG); sie sind allgemeine Gesetze im Sinne des Art. 5 Abs. 2 GG, für die das Zitiergebot 
nicht gilt.

a) Schränkt ein Gesetz auf Grund einer Ermächtigung des Grundgesetzes ein Grundrecht ein, 
so hat es das eingeschränkte Grundrecht unter Angabe des Artikels zu nennen (Art. 19 Abs. 1 
Satz 2 GG). Dieses Formerfordernis gilt allerdings weder für alle Gesetze noch für jede 
Einengung grundrechtlicher Positionen: Vorkonstitutionelle Gesetze z.B. fallen ebensowenig 
unter den Zitierzwang (BVerfGE 5,13 [16]) wie die "allgemeinen Gesetze" im Sinne des Art. 
5 Abs. 2 GG, die dem Grundrecht der Meinungsfreiheit generell Schranken setzen und damit 
von vornherein den Inhalt des Grundrechts bestimmen, wenn auch im Einzelfall erst nach 
Abwägung der sich gegenübertretenden geschützten Rechtsgüter. Die §§ 14 Abs. 1 und 15 
Abs. 1 SG verwehren mit der Pflicht zur Verschwiegenheit und dem Verbot gewisser 
politischer Betätigungen den Soldaten, sich über die geheimzuhaltenden Tatsachen oder 
zugunsten einer bestimmten politischen Richtung frei zu äußern. Sie berühren damit den 
Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 GG, enthalten aber keine "Einschränkung" im Sinne des Art. 
19 Abs. 1 Satz 2 GG.
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Jedenfalls läßt die Entstehungsgeschichte nicht den Schluß zu, der Gesetzgeber habe für alle 
derartigen Regelungen auch den Zitierzwang vorsehen wollen. Im Gegenteil blieb die 
Mehrheit des Bundestages in der Beratung des Soldatengesetzes bei ihrem schon im Ausschuß 
für Rechtswesen und Verfassungsrecht vertretenen Standpunkt (Kurzprot. der 88. Sitzung 
vom 28. November 1955, S. 9), wonach im Soldatengesetz Art. 5 GG nicht als 
eingeschränktes Grundrecht genannt werden müsse.

Die Beantwortung der Frage nach dem Zitierzwang kann sich hiernach nur aus Sinn und 
Zweck des Art. 17 a Abs. 1 GG ergeben, wobei zu beachten ist, daß diese Bestimmung erst im 
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Jahre 1956 in das Grundgesetz eingefügt wurde. Die ratio legis ist klar erkennbar: Im 
Interesse der Wirksamkeit der Streitkräfte sollten einige Grundrechte von Soldaten stärkeren 
Begrenzungen unterworfen werden können, als dies gegenüber Zivilpersonen zulässig war. 
Deshalb besteht kein Anlaß für die Annahme, daß Art. 17 a Abs. 1 GG den Zitierzwang dort 
habe erweitern wollen, wo die
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Begrenzung eines Grundrechtes nach dem früheren Recht ohne Zitierzwang möglich war. 
Soweit sich also eine Regelung inhaltlich als "allgemeines Gesetz" im Sinne von Art. 5 Abs. 2 
GG darstellt, bedarf es keiner Angabe des Art. 5 GG als eingeschränktes Grundrecht, auch 
wenn die gesetzliche Regelung formal auf Art. 17 a GG gestützt ist.

c) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind allgemeine 
Gesetze alle die, "die nicht eine Meinung als solche verbieten, die sich nicht gegen die 
Äußerung der Meinung als solche richten, die vielmehr dem Schutze eines schlechthin, ohne 
Rücksicht auf eine bestimmte Meinung, zu schützenden Rechtsguts dienen, dem Schutze 
eines Gemeinschaftswerts, der gegenüber der Betätigung der Meinungsfreiheit den Vorrang 
hat" (BVerfGE 7, 198 [209 f.]).

Ebenso wie § 14 Abs. 1 ist auch § 15 Abs. 1 SG ein allgemeines Gesetz, da eine politische 
Betätigung "im Dienst" (nur dies ist dem
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Soldaten in § 15 Abs. 1 SG untersagt) nur einem Soldaten möglich wäre.

Da beide Vorschriften allgemeine Gesetze sind, brauchte bei ihrer Formulierung das 
Zitiergebot (Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG) nicht beachtet zu werden (vgl. auch BVerfGE 28, 
36 [46 f.]).

(gez.) Dr. Müller Dr. Stein Ritterspach - Dr. Haager Rupp-v. Brünneck Dr. Böhmer, Dr. Brox, 
Der Richter Dr. Zeidler ist nach der Beschlußfassung ausgeschieden. Dr. Müller

Zitiert: BVerfGE 5,13 [16]; BVerfGE 7, 198 [209 f.]; BVerfGE 28, 36 [46 f.]
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BVerfGE 30, 336ff 23.03.1971 – 1 BvL 25/61 und 3/62 I. Senat

BVerfGE 30, 336 - Jugendgefährdende Schriften
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Die Angeklagten der Ausgangsverfahren vertreten übereinstimmend die Ansicht, daß § 6 Abs. 
2 verfassungswidrig sei. Die Angeklagte des der Vorlage 1 BvL 3/62 zugrundeliegenden 
Verfahrens hält außerdem § 4 Abs. 1 Nr. 3 wegen Verstoßes gegen die Art. 3, 5 und 12 GG für 
verfassungswidrig. Sie hat Rechtsgutachten der Professoren Dr. Wacke, Dr. Thieme, Dr. 
Dr. Raschhofer und Dr. Evers vorgelegt, in denen dargelegt ist, daß § 6 Abs. 2 gegen die 
Art. 3,4, 5 und das Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG verstoße und das 
Rechtsstaatsprinzip verletze; in der Regelung des § 4 Abs. 1 Nr. 3 erblicken die Gutachter 
Verstöße gegen Art. 3, Art. 5 Abs. 1 und Abs. 3 und Art. 12 GG. 

(gez.) Dr. Müller Dr. Stein Ritterspach

Dr. Haager Rupp-v. Brünneck Dr. Böhmer

Dr. Brox Dr. Simon

HINWEIS: Keine Entscheidung zu Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG!
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BVerfGE 33, 52ff 25.04.1972 – 1 BvL 13/67 I. Senat

BVerfGE 33, 52 - Zensur

Seite 56

4. Schließlich seien die §§ 5 ff. GÜV wegen Verletzung des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG nichtig; 
denn das durch § 5 Abs. 1
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GÜV eingeschränkte Grundrecht des Art. 5 Abs. 1 GG sei im Gesetz nicht genannt.
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Entgegen der Ansicht des vorlegenden Gerichts ist das Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 
GG nicht verletzt; denn es handelt sich bei § 5 Abs. 1 GÜV - wie oben dargelegt - um ein 
allgemeines

Seite 78

Gesetz im Sinne des Art. 5 Abs. 2 GG, für das das Zitiergebot nicht gilt (BVerfGE 28, 282 
[289]).

(gez.) Benda Ritterspach

Der Richter Dr. Haager ist ortsabwesend. Benda

Rupp-v. Brünneck Dr. Faller

Dr. Simon Dr. Brox

Zitiert: BVerfGE 28, 282 [289]
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BVerfGE 35, 185ff 30.05.1973 – 2 BvL 4/73 II. Senat

BVerfGE 35, 185 - Haftgrund Wiederholungsgefahr
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Das Amtsgericht Lüneburg hat das Verfahren ausgesetzt und dem Bundesverfassungsgericht 
die Frage vorgelegt, ob § 112 a Abs. 1 Nr. 2 StPO mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Zur 
Begründung führt es aus:

Auf die Gültigkeit dieser Bestimmung komme es an: alle Voraussetzungen des § 112 a Abs. 1 
Nr. 2 StPO lägen vor, andere Haftgründe seien nicht erkennbar. Der Haftbefehl würde 
erlassen, wenn die Vorschrift mit dem Grundgesetz vereinbar wäre. Das sei jedoch nicht der 
Fall. Nach Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG müsse ein Gesetz, das ein Grundrecht einschränke, dieses 
Recht unter Angabe des Artikels nennen. Das sei im Änderungsgesetz unterblieben, obwohl es 
den in § 112 a Abs. 1 Nr. 2 StPO enthaltenen Haftgrund neu eingeführt und damit das 
Grundrecht der persönlichen Freiheit eingeschränkt habe.

3. Für die Bundesregierung hat der Bundesminister der Justiz Stellung genommen. Er hat 
gegen die Zulässigkeit der Vorlage Bedenken geäußert: die Entscheidungserheblichkeit der 
zur Prüfung gestellten Norm sei zwar behauptet, aber in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht 
nicht hinreichend dargetan. Im übrigen sei § 112 a Abs. 1 Nr. 2 StPO verfassungsgemäß. Das 
Gebot des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG, das betroffene Grundrecht zu nennen, solle unbewußte 
Grundrechtseinschränkungen verhindern, erfülle also eine "Warnfunktion". Diese 
"Warnfunktion" entfalle, wenn die Grundrechtseinschränkung offenkundig sei. Deshalb habe 
die nachkonstitutionelle Staatspraxis darauf verzichtet, bei der Schaffung neuer, mit der 
Androhung von Freiheitsstrafen verknüpfter Straftatbestände die darin liegende 
Grundrechtseinschränkung gesondert auszuweisen. Dieser Gesichtspunkt gelte auch für die 
gesetzliche Begründung zusätzlicher Hafttatbestände. Es bestehe kein Zweifel daran, daß sich 
der Gesetzgeber im klaren darüber gewesen sei, mit der Einfügung des § 112 a StPO eine
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freiheitsbeschränkende Maßnahme zu treffen. Ein Hinweis auf die Grundrechtseinschränkung 
sei schließlich auch deshalb entbehrlich gewesen, weil das Änderungsgesetz den Haftgrund 
der Wiederholungsgefahr nicht neu eingeführt, sondern lediglich in begrenztem Maße 
erweitert und auf bisher nicht erfaßte Straftatbestände erstreckt habe.

4. Der 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofes hat es angesichts der bisherigen Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG für vertretbar erachtet, daß der 
Gesetzgeber auf den grundrechtsbeschränkenden Charakter des § 112 a Abs. 1 Nr. 2 StPO 
nicht ausdrücklich hingewiesen hat.

a) Die Vorschrift ist nicht deshalb verfassungswidrig, weil das Gesetz, das sie eingefügt hat, 
die damit verbundene Einschränkung des Grundrechts der persönlichen Freiheit - Art. 2 Abs. 
2 Satz 2 GG - unerwähnt läßt. Zwar muß nach Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG ein 
grundrechtsbeschränkendes Gesetz das betroffene Recht unter Angabe des Artikels nennen. 
Dabei handelt es sich aber um eine Formvorschrift, die enger Auslegung bedarf, damit sie 
nicht zu einer leeren Förmlichkeit erstarrt und den die verfassungsmäßige Ordnung 
konkretisierenden Gesetzgeber in seiner Arbeit unnötig behindert (BVerfGE 28, 36 [46]). Das 
Zitiergebot soll lediglich ausschließen, daß neue, dem bisherigen Recht fremde Möglichkeiten 
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des Eingriffs in Grundrechte geschaffen werden, ohne daß der Gesetzgeber sich darüber 
Rechenschaft legt
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und dies ausdrücklich zu erkennen gibt. Daher findet es keine Anwendung auf solche Gesetze, 
die bereits geltende Grundrechtsbeschränkungen unverändert oder mit geringen 
Abweichungen wiederholen (BVerfGE 5,13 [16]; 15, 288 [293]).

Nach diesen Maßstäben erübrigte sich bei der Einfügung des § 112 a Abs. 1 Nr. 2 StPO ein 
gesetzlicher Hinweis auf den grundrechtsbeschränkenden Charakter der Regelung. Zum einen 
versteht sich von selbst, daß jede Erweiterung des Bereichs, in dem die Wiederholungsgefahr 
als Haftgrund anerkannt wird, das Grundrecht der persönlichen Freiheit einschränkt. Dieser 
Umstand ist offenkundig und war - wie die Beratungen im Rechtsausschuß und Plenum des 
Bundestages zeigen - den am Gesetzgebungsverfahren Beteiligten auch durchaus bewußt. Es 
bedurfte keiner besonderen Hervorhebung im Text des Änderungsgesetzes, um zu beweisen, 
daß der Gesetzgeber den grundrechtsbeschränkenden Gehalt der in Frage stehenden Norm 
erkannt und erwogen hatte. Die Rechtslage ist hier - worauf der Bundesminister der Justiz 
zutreffend hingewiesen hat - nicht wesentlich anders als bei der Schaffung neuer 
Straftatbestände, die Freiheitsstrafen androhen, ohne daß dadurch der Zwang ausgelöst würde, 
das Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG als eingeschränkt zu bezeichnen. Zum anderen 
war der Haftgrund der Wiederholungsgefahr bereits durch das Gesetz zur Änderung der 
Strafprozeßordnung und .des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 19. Dezember 1964 unter 
ausdrücklicher Erwähnung der damit verbundenen Grundrechtseinschränkung eingeführt 
worden. Das Änderungsgesetz vom 7. August 1972 erstreckte ihn lediglich auf eine Anzahl 
bisher nicht erfaßter Straftatbestände, eröffnete aber keine grundsätzlich neue 
Eingriffsmöglichkeit. Auch im Hinblick hierauf war der Gesetzgeber nicht von Verfassungs 
wegen genötigt, die vorgelegte Gesetzesbestimmung als Einschränkung des Grundrechts der 
persönlichen Freiheit zu kennzeichnen.

(gez.) W. Seuffert Dr. v. Schlabrendorff Dr. Rupp

Dr. Geiger Hirsch Dr. Rinck

Dr. Rottmann Wand

Zitiert: BVerfGE 28, 36 [46]; 5,13 [16]; 15, 288 [293]
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BVerfGE 39, 334ff 22.05.1975 – 2 BvL 13/73 II. Senat

BVerfGE 39, 334- EXREMISTENBESCHLUSS
Seite 340

2. Die angegriffene Regelung sei mit dem Grundgesetz unvereinbar: Sie stehe in Widerspruch 
zu Art. 12 GG. Da die zweite juristische Staatsprüfung auch für den Beruf des Rechtsanwalts, 
des Syndikus und anderer Berufe außerhalb des öffentlichen Dienstes erforderlich sei, habe 
der juristische Vorbereitungsdienst als Ausbildungsstätte im Sinne von Art. 12 GG zu gelten. 
Die Forderung, der Bewerber für den Vorbereitungsdienst müsse die Gewähr bieten, daß er 
jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung eintrete, stelle eine Einschränkung 
der freien Wahl der Ausbildungsstätte dar. Diese Einschränkung bedürfe aber nach Art. 19 
Abs. 1 Satz 2 GG der ausdrücklichen Bezugnahme auf diese Vorschrift im Gesetz. Denn es 
handle sich insoweit nicht um eine bloße Konkretisierung der sich aus der Sache ergebenden 
Beschränkung dieses Grundrechts, sondern um eine echte Einschränkung, die weder für die 
spätere Berufsaufnahme erfüllt werden müsse noch vom Ausbildungszweck und der 
Verbindung des Ausbildungsverhältnisses mit einem Dienstverhältnis sachlich gerechtfertigt 
sei. Mangels ausdrücklicher Zitierung des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG sei die Regelung 
verfassungswidrig.
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Folgende Stellungnahmen von Verfassungsorganen der Länder und des Bundes sind 
eingegangen:

1. Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein hat sich wie folgt geäußert:

Die angegriffene Regelung sei auch mit dem Grundgesetz vereinbar: § 9 Abs. 1 Satz 2 LBG 
sei durch Art. 33 Abs. 5 GG gedeckt. Die Anwendung dieser Vorschrift auf Referendare 
aufgrund des § 25 Abs. 3 JAO habe die Landesregierung im Rahmen ihrer Zuständigkeit und 
aufgrund gesetzlicher Ermächtigung (§ 5a Abs. 3 DRiG) bestimmen können. Insoweit stelle 
die landesrechtliche Regelung eine zulässige Berufsregelung im Sinne von Art. 12 Abs. 1 Satz 
2 GG dar. Diese subjektive Zulassungsvoraussetzung für den Vorbereitungsdienst diene dem 
Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, also einem wichtigen 
Gemeinschaftsgut, und sei deshalb gerechtfertigt. Beschränkungen dieser Art, die nur eine 
immanente Schranke des Grundrechts konkretisieren, fielen nicht unter Art. 19 Abs. 1 Satz 2 
GG. 
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Der Kläger des Ausgangsverfahrens hat weiter vorgetragen: Zusätzlich zur Vereinbarkeit der 
angegriffenen landesrechtlichen Normen mit Art. 12 Abs. 1 und 19 Abs. 1 Satz 2 GG sowie 
Art. 18 GG habe das Gericht zu prüfen, ob sie gegen das in Art. 20 GG enthaltene 
Rechtsstaatsgebot verstoße. Unter diesem Gesichtspunkt sei jede normensetzende Instanz 
nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verpflichtet, eine "Vorschrift so zu 
fassen, daß sie den rechtsstaatlichen Grundsätzen der Normenklarheit und Justiziabilität 
entspricht. Sie muß in ihren Voraussetzungen und in ihrem Inhalt so formuliert sein, daß die 
von ihr Betroffenen die Rechtslage erkennen und ihr Verhalten danach einrichten können (vgl. 
BVerfGE 21, 73 ff., hier S. 79)". 
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(gez.) Seuffert Dr. v. Schlabrendorff Dr. Rupp

Dr. Geiger Hirsch Dr. Rinck

Dr. Rottmann Wand

HINWEIS: Keine Entscheidung zu Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG!

BVerfGE – Zitiergebot – Seite 27/47



BVerfGE 44, 197ff 2.03.1977 – 2 BvR 1319/76 II. Senat

BVerfGE 44, 197 - Solidaritätsadresse
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§ 15 Abs. 2 SG verstößt nicht gegen das Grundgesetz. Das Bundesverfassungsgericht hat 
bereits entschieden, daß für § 15 Abs. 1 SG als allgemeines Gesetz im Sinne des Art. 5 Abs. 2 
GG das Zitiergebot (Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG) nicht anzuwenden ist (BVerfGE 28, 282 [291 
ff.]; vgl. auch BVerfGE 28, 36 [46 f.]). Die hierzu in den genannten Entscheidungen 
enthaltenen Ausführungen, an denen festzuhalten ist, gelten gleichermaßen auch
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für die Vorschrift des § 15 Abs. 2 SG. Auch diese Bestimmung will nicht eine bestimmte 
Meinung wegen ihres Inhalts verbieten, sondern in Ausfüllung des Art. 17 a Abs. 1 GG 
politische Auseinandersetzungen im räumlichen Bereich der Bundeswehr beschränken, um 
dadurch die Kameradschaft und die Gemeinsamkeit des Dienstes und die Erfüllung der der 
Bundeswehr gestellten Verteidigungsaufgabe zu gewährleisten.

Der Richter Dr. Geiger ist an der Unterschrift verhindert. Dr. Zeidler

Dr. Rinck

Hirsch Dr. Rottmann Dr. Niebler

Dr. Steinberger

Zitiert: BVerfGE 28, 282 [291 ff.]; 28, 36 [46 f.]
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BVerfGE 47, 46ff
21.12.1977 – 1 BvL 1/75, 1 BvR 
147/75 

I. Senat

BVerfGE 47, 46 - Sexualkundeunterricht

Seite 64

b) Lediglich soweit dieser Beschwerdeführer nach Ablauf der Frist des § 93 Abs. 1 BVerfGG 
noch eine Verletzung des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 und des Art. 103 Abs. 1 GG gerügt hat, sind 
diese Sachrügen wegen Fristversäumnis unzulässig; denn sie stehen in keinem unmittelbaren 
rechtlichen Zusammenhang mit den rechtzeitig vorgebrachten Rügen. 

(gez.) Dr. Benda Dr. Haager Dr. Böhmer

Dr. Simon Dr. Faller Dr. Hesse

Dr. Katzenstein Dr. Niemeyer

HINWEIS: Keine Entscheidung zu Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG!
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BVerfGE 48, 327ff 31.05.1978 – 1 BvR 683/77 I. Senat

BVerfGE 48, 327 - Familiennamen

Seite 332

II.

Die Beschwerdeführer sind Eheleute, die schon 1965 bei ihrer Eheschließung den 
Mädchennamen der Frau als Ehenamen annehmen wollten. Diesem Antrag wurde nicht 
entsprochen. Auch ein von ihnen durchgeführtes Verfahren nach § 47 PStG mit dem Ziel der 
Berichtigung des Namenseintrags blieb erfolglos.

Mit ihrer Verfassungsbeschwerde wenden sich die Beschwerdeführer unmittelbar gegen Art. 
12 Nr. 13 Buchst. b. des Ersten Ehereformgesetzes und damit gegen den Ausschluß der 
Anwendbarkeit des neuen § 1355 Abs. 2 Satz 1 BGB auf Ehen, die vor dem 1. Juli 1976 
geschlossen wurden. Sie rügen eine Verletzung von Art. 3 Abs. 2 und 3, Art. 6 Abs. 1 und Art. 
19 Abs. 1 und 2 GG.

Das Verbot, den Mädchennamen nach der Eheschließung als Familiennamen zu führen, 
bedeute für die Frau einen Rechtsverlust, da § 12 BGB das Recht des Menschen auf seinen 
Namen anerkenne. Die alte Namensregelung stelle auch eine Benachteiligung des Mannes 
dar, weil er gezwungen werde, sein ganzes Leben denselben Namen zu führen. § 1355 Satz 1 
BGB a. F. habe im übrigen gegen Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG verstoßen.

(gez.) Dr. Benda Dr. Haager Dr. Simon

Dr. Faller Dr. Hesse

Der Richter Dr. Katzenstein ist an der Unterschrift verhindert. Dr. Benda

Dr. Niemeyer

HINWEIS: Keine Entscheidung zu Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG!

BVerfGE – Zitiergebot – Seite 30/47



BVerfGE 50, 290ff
1.03.1979 – 1 BvR 532, 533/77, 
419/78 und 1 BvL 21/78 

I. Senat

BVerfGE 50, 290 - Mitbestimmung
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Die Beschwerdeführer zu I) und II) haben ein Rechtsgutachten der Professoren Badura, 
Rittner und Rüthers vorgelegt - im folgenden: Kölner Gutachten -, dessen rechtliche 
Würdigung sie sich auch insoweit zu eigen machen, als diese über die in den 
Verfassungsbeschwerden gestellten Anträge hinausgeht. In dem Gutachten werden auch § 32 
MitbestG, der die Ausübung von Beteiligungsrechten betrifft, sowie § 37 Abs. 3 MitbestG für 
verfassungswidrig gehalten; diese Vorschrift läßt namentlich bei Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung einen Widerruf der Bestellung eines Mitglieds des zur gesetzlichen 
Vertretung berechtigten Organs nach Ablauf von 5 Jahren seit Inkrafttreten oder erstmaliger 
Anwendung des Gesetzes auch dann zu, wenn dieses Mitglied auf längere Zeit bestellt 
worden ist. Darüber hinaus behauptet das Kölner Gutachten Verstöße gegen Art. 3 Abs. 1, 
Art. 19 Abs. 1 Satz 2 und Art. 19 Abs. 2 GG.

(gez.) Dr. Benda Dr. Haager Dr. Böhmer

Dr. Simon Dr. Faller Dr. Hesse

Dr. Katzenstein Dr. Niemeyer

HINWEIS: Keine Entscheidung zu Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG!

BVerfGE – Zitiergebot – Seite 31/47



BVerfGE 61, 82ff 8.07.1982 – 2 BvR 1187/80 II. Senat

BVerfGE 61, 82f - Sasbach

Seite 113

Das Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG ist nicht verletzt. Das Erlöschen von 
Einwendungsmöglichkeiten im Verwaltungsverfahren und die Einschränkung oder der 
Wegfall von subjektiven materiellen Störungsabwehransprüchen gegenüber einem 
bestimmten Vorhaben im Sinne des § 7 AtomG als Folge dessen, daß Einwendungen im 
Genehmigungsverfahren nicht oder verspätet erhoben worden sind, stellt keine neuartige, dem 
bisherigen Recht fremde Möglichkeit des Eingriffs in Grundrechte dar. Mit der Bezugnahme 
auf §§ 17 bis 19 und 49 GewO griff das Gesetz vielmehr auf herkömmliche 
Einschränkungsarten zurück. Damit entfiel die verfassungsrechtliche Notwendigkeit, das 
einzuschränkende Grundrecht unter Angabe des Artikels zu benennen (vgl. BVerfGE 5, 13 
[16]; 15, 288 [293]; 16, 194 [199 f.]; 35,185 [189 f.]).

(gez.) Zeidler Rinck Wand

Dr. Rottmann Dr. Dr. h. c. Niebler Steinberger

Träger Mahrenholz

Zitiert: BVerfGE 5, 13 [16]; 15, 288 [293]; 16, 194 [199 f.]; 35,185 [189 f.]
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BVerfGE 64, 72ff 4.05.1983 – 1 BvL 46, 47/80 I. Senat

BVerfGE 64, 72 - Prüfingenieure
Nr. 4

1. Berufsregelnde Gesetze fallen nicht unter das Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 
GG.

Seite 73

Das vorlegende Verwaltungsgericht beanstandet, daß die in Schleswig-Holstein gesetzlich 
vorgesehene Altersgrenze von 70 Jahren grundsätzlich auch für solche Prüfingenieur gilt, die 
nach früherem Recht anerkannt worden waren, ohne daß bei der späteren Gesetzgebung das 
Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG beachtet worden sei.

Seite 75

2. Das von den Klägern angerufene Verwaltungsgericht hat die Verfahren ausgesetzt und dem 
Bundesverfassungsgericht die Frage zur Entscheidung vorgelegt, ob Art. 2 des Gesetzes zur 
Änderung der Landesbauordnung gegen Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG verstoße.

Seite 76

 Jedoch genüge die Regelung nicht den zwingenden Anforderungen des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 
GG. Das darin vorgeschriebene Zitiergebot entfalle nicht deshalb, weil die zur Nachprüfung 
gestellte gesetzliche Zulassungsregelung lediglich eine dem Grundrecht des Art. 12 Abs. 1 
GG bereits innewohnende Grenze konkretisiere. 

1. Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein hält die Vorlagen für zulässig, jedoch 
die verfassungsrechtlichen Bedenken des vorlegenden Gerichts für offensichtlich 
unbegründet.
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Die Regelung der Altersgrenze falle als subjektive Zulassungsregelung nicht unter das 
Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG. Ihre Feststellung konkretisiere lediglich eine dem 
Grundrecht des Art. 12 GG schon immanente Grenze. 
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Den auf das Zitiergebot in Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG gestützten verfassungsrechtlichen 
Bedenken des vorlegenden Gerichts kann nicht gefolgt werden.

1. Satz 2 des Art. 19 Abs. 1 GG knüpft an die in Satz 1 umschriebene Voraussetzung an, daß 
"ein Grundrecht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann". Für 
diesen Fall wird bestimmt, daß das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen 
muß. In der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung ist aus dieser Regelung in ihrem 
Zusammenhang hergeleitet worden, das Zitiergebot diene zur Sicherung derjenigen 
Grundrechte, die aufgrund eines speziellen, vom Grundgesetz vorgesehenen 
Gesetzesvorbehalts über die im Grundrecht selbst angelegten Grenzen hinaus eingeschränkt  

BVerfGE – Zitiergebot – Seite 33/47



werden könnten (vgl. BVerfGE 24, 367 [396] - zu Art. 14 GG; 28, 36 [46] - zu Art. 5 GG). 
Indem das Gebot den Gesetzgeber zwingt, solche Eingriffe im Gesetzeswortlaut auszuweisen, 
will es sicherstellen, daß nur wirklich gewollte Eingriffe erfolgen; auch soll sich der 
Gesetzgeber über die Auswirkungen seiner Regelungen für die betroffenen Grundrechte 
Rechenschaft geben (zu dieser Warn- und Be-
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sinnungsfunktion insbesondere Menger in Bonner Kommentar, Zweitbearbeitung 1979, Rdnr. 
139 ff. zu Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG).

Von derartigen Grundrechtseinschränkungen werden in der Rechtsprechung andersartige 
grundrechtsrelevante Regelungen unterschieden, die der Gesetzgeber in Ausführung der ihm 
obliegenden, im Grundrecht vorgesehenen Regelungsaufträge, Inhaltsbestimmungen oder 
Schrankenziehungen vornimmt (vgl. BVerfGE 10, 89 [99] - zu Art. 2 Abs. 1 GG; BVerfGE 
21, 92 [93] und 24, 367 [396 f.] - zu Art. 14 GG; BVerfGE 28, 282 [289] und 33, 52 [77 f.] - 
zu Art. 5 Abs. 2 GG). Hier erscheint die Warn- und Besinnungsfunktion des Zitiergebots von 
geringerem Gewicht, weil dem Gesetzgeber in der Regel ohnehin bewußt ist, daß er sich im 
grundrechtsrelevanten Bereich bewegt. Durch eine Erstreckung des Gebots auf solche 
Regelungen würde es zu einer die Gesetzgebung unnötig behindernden leeren Förmlichkeit 
kommen (vgl. BVerfGE 35,185 [188]).

Diese differenzierende Rechtsprechung hat im Schrifttum weitgehend Zustimmung gefunden 
(vgl. Menger, a.a.O., Rdnr. 158 und 168 ff.; v. Münch, Grundgesetz, 2. Aufl., Rdnr. 7 f. und 17 
f. zu Art. 19; Schmidt-Bleibtreu/Klein, Grundgesetz, Rdnr. 8 und 11 zu Art. 19; kritisch, 
jedoch mehr im Blick auf Satz 1 des Art. 19 Abs. 1 Herzog in Maunz/Dürig, Grundgesetz, 
Rdnr. 20 und 54 ff. zu Art. 19 Abs. 1). Es besteht kein Anlaß, von ihr abzugehen, nachdem 
sich die Staatspraxis inzwischen darauf eingestellt hat, ohne daß Nachteile für den 
Grundrechtsschutz erkennbar geworden wären.

2. Auch berufsregelnde Gesetze werden nicht als Einschränkungen im Sinne des Art. 19 Abs. 
1 GG angesehen und erfordern daher keinen Hinweis auf das betroffene Grundrecht des Art. 
12 Abs. 1 GG. Schon im Apotheken-Urteil hat das Bundesverfassungsgericht hervorgehoben, 
der Gesetzgeber habe in Art. 12 Abs. 1 GG statt des sonst üblichen "beschränken" oder 
"einschränken" bewußt den Ausdruck "regeln" verwendet (BVerfGE 7, 377 [404]; vgl. auch 
Bachof, Freiheit des Berufs, in: Die

Seite 81

Grundrechte, herausgegeben von Nipperdey/Scheuner, Bd. III, 1. Halbband, S. 155 [208 f.]). 
In der Entscheidung zur Handwerkerordnung ist daraus gefolgert worden, daß es sich bei 
diesen "Regelungen" nicht um "Einschränkungen" im Sinne des Zitiergebots handelt 
(BVerfGE 13, 97 [122]). Das Grundrecht der Berufsfreiheit erfordert notwendigerweise eine 
nähere gesetzgeberische Konkretisierung; den Gesetzgeber bei der Ausführung dieses 
Regelungsauftrages zu einem ausdrücklichen Hinweis auf dieses Grundrecht zu zwingen, 
wäre eine bloße Förmelei, die durch die Warn- und Besinnungsfunktion des Zitiergebots nicht 
gefordert wird. Das gilt zumindest für Vorschriften über die Berufsausübung oder - wie im 
vorliegenden Fall - über subjektive Zulassungsvoraussetzungen, die unbestritten Gegenstand 
des gesetzgeberischen Regelungsauftrags und daher keine "Einschränkung" des Grundrechts 
sind.

Das vorlegende Gericht hat den maßgeblichen Grund für die Nichtanwendbarkeit des 
Zitiergebots bei berufsregelnden Gesetzen verkannt. Es will anscheinend unterscheiden 
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einerseits zwischen Regelungen, die "lediglich eine dem Grundrecht des Art. 12 GG schon 
bisher immanent innewohnende Grenze konkretisieren" und "eine aus der Natur der Sache 
folgende Qualifikationsvoraussetzung lediglich formalisieren", und andererseits sonstigen 
Regelungen, durch die "eine vormals nicht bestehende Rechtslage völlig neu geschaffen" 
wird. Eine solche Differenzierung wird jedoch weder in der verfassungsgerichtlichen 
Rechtsprechung noch im Schrifttum vertreten. Sie läßt sich nicht aus Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG 
herleiten. Dessen Geltungsbereich richtet sich allein danach, ob es sich um die konstitutive 
Einschränkung eines von der Verfassung selbst festgelegten Grundrechtsinhalts aufgrund 
eines Gesetzesvorbehalts handelt oder aber - wie im vorliegenden Fall - um eine andere 
grundrechtsrelevante Maßnahme wie Inhaltsbestimmungen und Regelungsaufträge, welche 
die Verfassung dem Gesetzgeber zur Konkretisierung des Grundrechtsschutzes zugewiesen 
hat.

(gez.) Dr. Benda Dr. Simon Dr. Faller

Dr. Hesse Dr. Katzenstein Dr. Niemeyer

Dr. Heußner

Zitiert: BVerfGE 24, 367 [396]; Bonner Kommentar, Zweitbearbeitung 
1979, Rdnr. 139; BVerfGE 10, 89 [99] - zu Art. 2 Abs. 1 GG; BVerfGE 
21, 92 [93] und 24, 367 [396 f.] - zu Art. 14 GG; BVerfGE 28, 282 [289] 
und 33, 52 [77 f.] - zu Art. 5 Abs. 2 GG; 35,185 [188]; Menger, a.a.O., 
Rdnr. 158 und 168 ff.; v. Münch, Grundgesetz, 2. Aufl., Rdnr. 7 f. und 
17 f. zu Art. 19; Schmidt-Bleibtreu/Klein, Grundgesetz, Rdnr. 8 und 11 
zu Art. 19; kritisch, jedoch mehr im Blick auf Satz 1 des Art. 19 Abs. 1 
Herzog in Maunz/Dürig, Grundgesetz, Rdnr. 20 und 54 ff. zu Art. 19 
Abs. 1; 13, 97 [122]
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BVerfGE 68, 352ff 19.12.1984 – 2 BvL 20, 21/84 II. Senat

BVerfGE 68, 352

Seite 357

Verstößt § 59 IRG gegen das Grundgesetz, insbesondere gegen Art. 2 Abs. 2 GG in 
Verbindung mit Art. 19 GG und Art. 102 GG, weil § 59 IRG Rechtshilfehandlungen auch 
dann zuläßt, wenn diese zur Verhängung und Vollstreckung eines Todesurteils in einem 
anderen Staat führen können. In den Vorlagebeschlüssen ist ausgeführt:

Seite 358

Ein Verstoß gegen Art. 19 GG und damit wiederum auch gegen Art. 2 Abs. 2 GG liege 
darin, daß im IRG nicht festgehalten sei, welche Grundrechte durch dieses Gesetz 
eingeschränkt würden.

Seite 359

Ebensowenig hat das Gericht seinerzeit die jetzt als durchgreifend erachteten Bedenken im 
Hinblick auf Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG erhoben.

(gez.) Zeidler Rinck Dr. Dr. h. c. Niebler

Steinberger Träger Mahrenholz

Böckenförde Klein

HINWEIS: Keine Entscheidung zu Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG!
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BVerfGE 83, 130ff 27.11.1990 – 1 BvR 402/87 I. Senat

BVerfGE 83, 130 - Josephine Mutzenbacher

Seite 137

Das Gesetz verstoße darüber hinaus gegen das Zitiergebot (Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG) 

(Anmerkung: gemeint ist hier das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften) 

Seite 154

1. Das Zitiergebot (Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG) wird nicht verletzt. Es findet nur Anwendung 
auf Grundrechte, die aufgrund ausdrücklicher Ermächtigung vom Gesetzgeber eingeschränkt 
werden dürfen (vgl. BVerfGE 21,92 [93]; 24,367 [396f.]; 64, 72 [79f.]). Dazu gehört jedoch 
das Grundrecht aus Art. 5 Abs. 3 Satz, l GG nicht.

(gez.) Herzog Henschel Seidl

Grimm Söllner Dieterich

Kühling Seibert

Zitiert: BVerfGE 21,92 [93]; 24,367 [396f.]; 64, 72 [79f.]
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BVerfGE 85, 386ff 25.03.1992 – 1 BvR 1430/88 I. Senat

BVerfGE 85, 386 - Fangschaltungen

Seite 390

Einen Hinweis gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG auf Einschränkungen von Art. 10 Abs. 1 GG 
enthalten die Gesetze nicht.

Seite 403

Weder die Begründung der Bundesregierung zu § 30 Abs. 2 PostVerfG - im Entwurf § 26 Abs. 
2 - (BT-Drucks. 11/2854, S. 45 f.) noch der Bericht des Ausschusses für Post- und 
Fernmeldewesen vom 7. April 1989 (BT-Drucks. 11/4316, S. 78 f.) enthalten Hinweise 
darauf, daß über den Erlaß von Datenschutzvorschriften hinaus zur Erhebung von 
personenbezogenen Daten durch Fangschaltungen und Zählervergleichseinrichtungen 
ermächtigt werden sollte. Dieser Befund wird auch dadurch gestützt, daß das Gesetz keinen 
Hinweis nach Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG enthält.

Daß die Deutsche Bundespost zum Zwecke der Mißbrauchsabwehr Fernsprechdaten erheben 
darf, ist in § 30 Abs. 2 Satz 4 PostVerfG vielmehr stillschweigend vorausgesetzt. Eine solche 
unausgesprochene Annahme wird den Anforderungen des Gesetzesvorbehalts jedoch nicht 
gerecht. Dessen Sinn erschöpft sich nicht in einer förmlichen Kompetenzverteilung zwischen 
den Staatsorganen. Wenn das Grundgesetz die Einschränkung von grundrechtlichen Freiheiten 
und den Ausgleich zwischen kollidierenden Grundrechten dem Parlament vorbehält, so will es 
damit sichern, daß Entscheidungen von solcher Tragweite aus einem Verfahren hervorgehen, 
das der Öffentlichkeit Gelegenheit bietet, ihre Auffassungen auszubilden und zu vertreten, 
und die Volksvertretung anhält, Notwendigkeit und Ausmaß von Grundrechtseingriffen in
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öffentlicher Debatte zu klären. Diese Funktion kann der Gesetzesvorbehalt aber nur erfüllen, 
wenn die Ermächtigung zum Freiheitseingriff im Gesetz nicht bloß unausgesprochen 
vorausgesetzt, sondern ausdrücklich offengelegt wird. In der Unterstützung dieses Zwecks 
findet auch das Gebot des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG seinen eigentlichen Sinn.

Seite 405

Die von den Fachgerichten vorgenommenen tatsächlichen Feststellungen und die Würdigung 
des Beweises sind unter diesen Umständen der Nachprüfung durch das 
Bundesverfassungsgericht entzogen (vgl. BVerfGE 18, 85 [92f.]).

(gez.) Herzog Henschel Seidl

Grimm Söllner Dieterich

Kühling Seibert

HINWEIS: Keine Entscheidung zu Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG!
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BVerfGE 92, 365ff
4.07.1995 – 1 BvF 2/86 und 1, 2, 3, 
4/87 und 1 BvR 1421/86 

I. Senat

BVerfGE 92, 365 - Kurzarbeitergeld

Seite 384

Mit der Verfassungsbeschwerde rügt die Beschwerdeführerin, die Neufassung des § 116 Abs. 
3 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 AFG verstoße gegen Art. 9 Abs. 3 GG, Art. 2 Abs. 1 in Verbindung 
mit Art. 20 GG, Art. 3 Abs. 1 GG, Art. 14 Abs. 1 und Abs. 3 GG, Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG 
und das ILO-Abkommen Nr. 87; § 116 Abs. 6 AFG verletze Art. 3 Abs. 1 GG und Art. 19 
Abs. 4 Satz 1 GG.

Seite 387

6. Die angegriffene Regelung sei schließlich deshalb verfassungswidrig, weil das 
Neutralitätsgesetz die Einschränkung des Art. 9 Abs. 3 GG nicht benenne (Art. 19 Abs. 1 Satz 
2 GG). 

(gez.) Henschel Seidl Grimm

Söllner Kühling Seibert

Jaeger Haas

HINWEIS: Keine Entscheidung zu Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG!
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BVerfGE 96, 10ff 10.04.1997 – 2 BvL 45/92 II. Senat

BVerfGE 96, 10 - Räumliche Aufenthaltsbeschränkung

Seite 16

Obwohl danach räumliche Einschränkungen der Bewegungsfreiheit von Ausländern an Art.2 
Abs.2 Satz 2 GG zu messen seien, werde in §37 AsylVfG nur Art.2 Abs.2 Satz 1 GG als 
eingeschränkt zitiert, so daß Art.19 Abs.1 Satz 2 GG verletzt sei.

(gez.) Limbach Graßhof Kruis

Kirchhof Winter Sommer

Jentsch Hassemer

HINWEIS: Keine Entscheidung zu Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG!
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BVerfGE 113, 348ff 27.07.05 – 1 BvR 668/04 I. Senat

BVerfGE 113, 348 - Vorbeugende 
Telekommunikationsüberwachung

1. Führt die Änderung eines Gesetzes zu neuen Grundrechtseinschränkungen, ist das 
betroffene Grundrecht im Änderungsgesetz auch dann gemäß Art.19 Abs.1 Satz 2 GG 
zu benennen, wenn das geänderte Gesetz bereits eine Zitiervorschrift im Sinne dieser 
Bestimmung enthält. 
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Ergänzend führt der Beschwerdeführer aus, das Gesetz verstoße gegen Art.19 Abs.4 GG, weil 
die Überwachung ihm nicht mitgeteilt werde und es in der Folge unmöglich sei, während oder 
nach der Überwachung deren gerichtliche Kontrolle herbeizuführen. Der Richtervorbehalt 
könne dieses rechtsstaatliche Defizit nicht ausgleichen. Schließlich verstießen die Normen 
gegen das Zitiergebot des Art.19 Abs.1 Satz 2 GG und die in Art.74 Abs.1 Nr.1 GG geregelte 
Gesetzgebungszuständigkeit auf dem Gebiet der Strafrechtspflege. 
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1. a) Der Schutz des Fernmeldegeheimnisses umfasst den Kommunikationsinhalt und die 
Kommunikationsumstände. Die öffentliche Gewalt soll grundsätzlich nicht die Möglichkeit 
haben, sich Kenntnis vom Inhalt der über Fernmeldeanlagen abgewickelten mündlichen oder 
schriftlichen Information zu verschaffen. Dabei bezieht sich der Grundrechtsschutz auf alle 
mittels der Fernmeldetechnik ausgetauschten Informationen (vgl. BVerfGE 100, 313 
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[358]; 106, 28 [37]; 107, 299 [313]; 110, 33 [52f.]). In den Schutzbereich fällt auch die 
Erlangung der Kenntnis, ob, wann, wie oft und zwischen welchen Personen 
Telekommunikation stattgefunden hat oder versucht worden ist (vgl. BVerfGE 67, 157 [172]; 
85, 386 [396]; 100, 313 [358]; 107, 299 [312f.]). Die freie Kommunikation, die Art.10 GG 
sichert, leidet, wenn zu befürchten ist, dass der Staat entsprechende Kenntnisse verwertet (vgl. 
BVerfGE 65, 1 [42f.]; 93, 181 [188]; 100, 313 [359]). Daher erstreckt sich die Schutzwirkung 
des Art.10 GG auch auf den Informations- und Datenverarbeitungsprozess, der sich an die 
Kenntnisnahme von geschützten Kommunikationsvorgängen anschließt und in dem Gebrauch 
von den erlangten Kenntnissen gemacht wird (vgl. BVerfGE 100, 313 [359]; 110, 33 [68f.]). 

b) Ein Eingriff in das Fernmeldegeheimnis liegt vor. Aufgrund der angegriffenen Normen 
können sich staatliche Stellen ohne Zustimmung der Beteiligten Kenntnis von dem Inhalt und 
den Umständen eines fernmeldetechnisch vermittelten Kommunikationsvorgangs verschaffen 
(vgl. BVerfGE 100, 313 [366]; 107, 299 [313]). Nach § 33a Abs.2 Nds.SOG können Inhalte 
der Telekommunikation – auch soweit sie innerhalb des Telekommunikationsnetzes in 
Datenspeichern abgelegt sind – ebenso erfasst werden wie die Verbindungsdaten und die 
Standortkennung von Mobilfunkendeinrichtungen. Die Vielzahl der im Rahmen der modernen 
Telekommunikation erfassbaren Daten führt zu einer besonderen Intensität der mit den 
verschiedenen Überwachungsmaßnahmen verbundenen Eingriffe in das Fernmeldegeheimnis 
(vgl. BVerfGE 107, 299 [318f.] – zu Verbindungsdaten). 

Zusätzliche Eingriffe in den Schutzbereich des Art.10 GG können dadurch begründet werden, 
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dass die erhobenen Daten unter den Voraussetzungen der §§ 38ff. Nds.SOG auch zu anderen 
Zwecken als dem ursprünglichen Erhebungszweck verarbeitet und übermittelt werden können 
(vgl. BVerfGE 110, 33 [68f.]). 

2. Die Regelungen des § 33a Abs.1 Nr.2 und 3 Nds.SOG sind formell verfassungswidrig. Der 
niedersächsische Gesetzgeber hat gegen das Zitiergebot des Art.19 Abs.1 Satz 2 GG 
verstoßen (a). Darüber hinaus hat er seine Gesetzgebungskompetenz überschritten, 
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soweit nach § 33a Abs.1 Nr.2 und 3 Nds.SOG die Telekommunikationsüberwachung zur 
Vorsorge für die Verfolgung von Straftaten vorgesehen ist (b). 

a) Im Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Gefahrenabwehrgesetzes vom 11. 
Dezember 2003 (Nds.GVBl S.414) fehlt der nach Art.19 Abs.1 Satz 2 GG erforderliche 
Hinweis auf die Einschränkung des Art.10 Abs.1 GG. 

aa) Nach Art.19 Abs.1 Satz 2 GG muss ein Gesetz dasjenige Grundrecht unter Angabe seines 
Artikels benennen, das durch dieses Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes eingeschränkt 
wird. Das Grundrecht auf Wahrung des Fernmeldegeheimnisses wird durch Art.10 Abs.1 GG 
geschützt und steht nach Art.10 Abs.2 Satz 1 GG unter einem ausdrücklichen 
Gesetzesvorbehalt. Das Zitiergebot findet Anwendung auf Grundrechte, die aufgrund 
ausdrücklicher Ermächtigung vom Gesetzgeber eingeschränkt werden dürfen (vgl. BVerfGE 
64, 72 [79f.]), also auch auf das Fernmeldegeheimnis. Die Verletzung des Zitiergebots bewirkt 
die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes (vgl. BVerfGE 5, 13 [15f.]). 

Das Zitiergebot erfüllt eine Warn- und Besinnungsfunktion (vgl. BVerfGE 64, 72 [79f.]). 
Durch die Benennung des Eingriffs im Gesetzeswortlaut soll gesichert werden, dass der 
Gesetzgeber nur Eingriffe vornimmt, die ihm als solche bewusst sind und über deren 
Auswirkungen auf die betroffenen Grundrechte er sich Rechenschaft ablegt (vgl. BVerfGE 5, 
13 [16]; 85, 386 [404]). Die ausdrückliche Benennung erleichert es auch, die Notwendigkeit 
und das Ausmaß des beabsichtigten Grundrechtseingriffs in öffentlicher Debatte zu klären. 
Diese Warn- und Besinnungsfunktion betrifft nicht nur eine erstmalige 
Grundrechtseinschränkung, sondern wird bei jeder Veränderung der Eingriffsvoraussetzungen 
bedeutsam, die zu neuen Grundrechtseinschränkungen führt. 

Der gesetzliche Hinweis auf die Grundrechtseinschränkung war vorliegend nicht entbehrlich. 
Zwar enthielt bereits § 10 NGefAG einen Hinweis auf die Einschränkung des Art.10 Abs.1 
GG, der auch im Niedersächsischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
unverändert fortgilt. Die Benennung des eingeschränkten Grundrechts im fortgeltenden 
Gesetz reichte aber nicht aus, da mit 
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§ 33a Nds.SOG eine deutlich erweiterte Eingriffsgrundlage für eine präventive 
Telekommunikationsüberwachung durch die Polizei geschaffen wurde (vgl. LTDrucks 
15/240, S.15). 

Das Zitiererfordernis entfällt nicht im Hinblick auf den Hinweis in der Gesetzesbegründung 
(LTDrucks 15/240, S.15), der Gesetzgeber sei sich der Einschränkung des 
Fernmeldegeheimnisses durch § 33a Nds.SOG bewusst gewesen und davon ausgegangen, 
dass dem Zitiergebot durch die bestehende Regelung des § 10 NGefAG (jetzt § 10 Nds.SOG) 
entsprochen werde. Ein bloßer Hinweis in der Gesetzesbegründung genügt dem 
Formerfordernis des Art.19 Abs.1 Satz 2 GG nicht. Im Übrigen ist die im Gesetzentwurf 
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ursprünglich vorgesehene Regelung später nach Befassung des Landtagsausschusses für 
Inneres und Sport deutlich verschärft und die Zitierproblematik ist in den Gesetzesmaterialien 
nicht erneut thematisiert worden. 

bb) Allerdings bleibt die Nichtbeachtung des Zitiergebots für die Wirksamkeit des 
angegriffenen Gesetzes ohne Konsequenzen. Das Bundesverfassungsgericht hatte bisher nicht 
geklärt, ob es in den Fällen, in denen das ändernde Gesetz zu neuen 
Grundrechtseinschränkungen führt oder ermächtigt, den Anforderungen des Art.19 Abs.1 Satz 
2 GG genügt, wenn das geänderte Gesetz bereits eine Zitiervorschrift im Sinne dieser 
Bestimmung enthält. In der Folge hat sich hierzu eine unterschiedliche Praxis in der 
Gesetzgebung herausgebildet. Aus Gründen der Rechtssicherheit führt die Nichtbeachtung des 
Zitiergebots erst bei solchen grundrechtseinschränkenden Änderungsgesetzen zur Nichtigkeit, 
die nach dem Zeitpunkt der Verkündung dieser Entscheidung beschlossen werden. 

(gez.) Papier Haas Hömig 

Steiner Hohmann-Dennhardt Hoffmann-Riem 

Bryde Gaier

Zitiert: BVerfGE 64, 72 [79f.]; 5, 13 [15f.]; 64, 72 [79f.]; 5, 13 [16]; 85, 386 
[404]
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BVerfGE 114, 357ff 25.10.2005 – 2 BvR 524/01 II. Senat

BVerfGE 114, 357 - Aufenthaltserlaubnis

Seite 362

2. Mit der Verfassungsbeschwerde wird das bisherige Vorbringen wiederholt und vertieft: Die 
angegriffenen Beschlüsse verletzten das Grundrecht der Beschwerdeführerin auf 
Heranwachsen im Haushalt des Vaters und auf Erziehung durch den Vater aus Art.6 Abs.1 und 
Abs.2 GG. Art.2 Abs.1 GG sei verletzt, weil § 21 Abs.1 Satz 1 AuslG insofern 
verfassungswidrig sei, als die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen sei, wenn 
nur der Vater, nicht aber die Mutter eine Aufenthaltserlaubnis besitze. Diese Anknüpfung 
verstoße gegen das Gleichbehandlungsgebot aus Art.3 Abs.1 bis 3 GG und verletze die Rechte 
des Vaters aus Art.6 Abs.2 und Abs.3 GG. Zudem werde das Zitiergebot des Art.19 Abs.1 Satz 
2 GG missachtet. Die Auffassung, dass die Anknüpfung Ausdruck der besonderen 
Nähebeziehung des Kleinkindes zu seiner Mutter sei, sei unhaltbar und halte nicht einmal 
Schritt mit der rechtlichen Ausgestaltung der elterlichen Sorge durch das 
Kindschaftsrechtsreformgesetz. Die Annahme des Oberverwaltungsgerichts, der Schutz der 
Vater-Kind-Beziehung sei auch im Rahmen der anderen Vorschriften des Ausländergesetzes 
über den Familiennachzug ausreichend berücksichtigt, setze sich weder mit der Frage des 
Sorgerechts auseinander noch damit, dass keine andere Vorschrift des Ausländergesetzes die 
Beziehung der Beschwerdeführerin zu ihrem Vater schütze. Die angegriffenen Beschlüsse 
tasteten den Wesensgehalt der Grundrechte aus Art.2 Abs.1 GG und Art.6 Abs.1 und Abs.2 
GG an und verstießen daher gegen Art.19 Abs.2 GG. 

(gez.) Hassemer Broß Osterloh 

Di Fabio Mellinghoff Lübbe-Wolff 

Gerhardt Landau

HINWEIS: Keine Entscheidung zu Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG!
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BVerfGE 120, 274ff 27.02.2008 – 1 BvR 370, 595/07 I. Senat

BVerfGE 120, 274 - Grundrecht auf Computerschutz
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Soweit Maßnahmen nach § 5 Abs. 2 Nr. 11 VSG als Eingriff in Art. 13 GG anzusehen seien, 
sei die Vorschrift bereits deshalb verfassungswidrig, weil sie keinem der besonderen 
Schrankenvorbehalte von Art. 13 Abs. 2 bis 7 GG genüge. Auch sei das Zitiergebot des Art. 
19 Abs. 1 Satz 2 GG nicht gewahrt. 
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e) Angesichts dessen bedarf es keiner Prüfung mehr, wie weit Maßnahmen, zu denen die 
Norm ermächtigt, auch gegen andere Grundrechte oder das Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 Satz 
2 GG verstoßen. 

II. 

Die Ermächtigung zum heimlichen Aufklären des Internet in § 5 Abs. 2 Nr. 11 Satz 1 Alt. 1 
VSG verletzt das durch Art. 10 Abs. 1 GG gewährleistete Telekommunikationsgeheimnis. 
Maßnahmen nach dieser Norm können sich in bestimmten Fällen als Eingriff in dieses 
Grundrecht darstellen, der verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt ist (1); auch ist Art. 19 
Abs. 1 Satz 2 GG verletzt (2). Die Verfassungswidrigkeit führt zur Nichtigkeit der Norm (3). 
Die Verfassungsschutzbehörde darf allerdings weiterhin Maßnahmen der Internetaufklärung 
treffen, soweit diese nicht als Grundrechtseingriffe anzusehen sind (4). 
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2. Schließlich genügt § 5 Abs. 2 Nr. 11 Satz 1 Alt. 1 VSG, soweit die Norm zu Eingriffen in 
Art. 10 Abs. 1 GG ermächtigt, nicht dem Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG. 

Nach Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG muss ein Gesetz dasjenige Grundrecht unter Angabe seines 
Artikels benennen, das durch dieses Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes eingeschränkt 
wird. Das Zitiergebot erfüllt eine Warn- und Besinnungsfunktion (vgl. BVerfGE 64, 72 [79 
f.]). Durch die Benennung des Eingriffs im Gesetzeswortlaut soll gesichert werden, dass der 
Gesetzgeber nur Eingriffe vorsieht, die ihm als solche bewusst sind und über deren 
Auswirkungen auf die betroffenen Grundrechte er sich Rechenschaft ablegt (vgl. BVerfGE 5, 
13 [16]; 85, 386 [404]). Die ausdrückliche Benennung erleichtert es auch, die Notwendigkeit 
und das Ausmaß des beabsichtigten Grundrechtseingriffs in öffentlicher Debatte zu klären. 
Nicht ausreichend ist hingegen, dass der Gesetzgeber sich des Grundrechtseingriffs bewusst 
war, wenn sich dies im Gesetzestext nicht niedergeschlagen hat (vgl. BVerfGE 113, 348 [366 
f.]). 

Die angegriffene Norm wahrt das Zitiergebot im Hinblick auf Art. 10 Abs. 1 GG nicht. 
Entgegen der Ansicht der nordrhein-westfälischen Landesregierung genügt die angegriffene 
Norm den Anforderungen nicht schon deshalb, weil § 5 Abs. 2 Nr. 11 Satz 2 VSG durch die 
Verweisung auf das Gesetz zu Artikel 10 Grundgesetz darauf hindeuten mag, dass der 
Gesetzgeber einen Eingriff in das Telekommunikationsgeheimnis für möglich gehalten hat. 
Dem Zitiergebot ist nur Rechnung getragen, wenn das Grundrecht im Gesetzestext 
ausdrücklich als eingeschränkt benannt wird. Im 

BVerfGE – Zitiergebot – Seite 45/47



Seite 344

Übrigen ergibt sich angesichts des Umstands, dass § 5 Abs. 2 Nr. 11 VSG zwei 
unterschiedliche Eingriffsermächtigungen enthält, aus dem Gesetz keineswegs mit 
hinreichender Deutlichkeit, für welche von ihnen der Gesetzgeber zumindest mit der 
Möglichkeit eines Eingriffs in Art. 10 GG gerechnet hat. 

3. Der Verstoß von § 5 Abs. 2 Nr. 11 Satz 1 Alt. 1 VSG gegen Art. 10 Abs. 1 und Art. 19 Abs. 
1 Satz 2 GG bewirkt die Nichtigkeit der Vorschrift. 

(gez.) Papier Hohmann-Dennhardt Hoffmann-Riem 

Bryde Gaier Eichberger 

Schluckebier Kirchhof 

Zitiert: BVerfGE 64, 72 [79 f.]; 113, 348 [366 f.]
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BVerfGE 122, 63ff 15.10.2008 – 2 BvR 236, 237/08 II. Senat

BVerfGE 122, 63
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2. Das Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung verletze das Zitiergebot 
und sei daher formell verfassungswidrig. Art. 15 des Gesetzes zur Neuregelung der 
Telekommunikationsüberwachung erwähne nur die Einschränkung von Art. 10 Abs. 1 GG. Es 
würden jedoch offensichtlich auch Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1, 
Art. 12 Abs. 1 und Art. 13 GG eingeschränkt. 

(gez.) Voßkuhle Broß Osterloh 

Di Fabio Mellinghoff Lübbe-Wolff 

Gerhardt Landau

HINWEIS: Keine Entscheidung zu Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG!
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